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Gebührenverzeichnis 
der Forstbetriebsgemeinschaft Duderstadt - Herzberg 

 
Die Forstbetriebsgemeinschaft Duderstadt - Herzberg erhebt für Sonderleistungen, die im 
Interesse Einzelner und auf dessen Veranlassung erbracht werden, sowie für die Benutzung von 
Einrichtungen, Gegenständen und Geräten der Forstbetriebsgemeinschaft Gebühren und 
Auslagen. 
 
Für die Handlungen und Tätigkeiten, für die Kosten ( Gebühren und Auslagen ) erhoben werden 
sollen, wird die Höhe der Gebühren nach Art und Umfang festgelegt. Auslagen werden nach 
dem Selbstkostenpreis berechnet. 
 
Die Kostenschuld wird mit der Anforderung fällig. Einspruch gegen den Kostenbescheid hebt die 
Zahlungsverpflichtung nicht auf. 
Kostenforderungen können im Zwangsverfahren vollstreckt werden. 
 
Flächenbeitrag: 
 
Der Grundbeitrag je ha Waldfläche und Jahr beträgt  11,00 €/ha wobei bis 0,49 ha Größe ab und 
über 0,50 ha Größe aufgerundet wird. Mindestbeitrag  33,00 € je Jahr. 
 
Holzbereitstellungsgebühr:  
 
Für auf Maß geschlagenen Holzes je Fm 2,00 € die in jedem Falle zu zahlen sind. 
Bei Brennholzverkauf: in Eigenregie je Fm  1,71 €, durch FBG je Fm 4,86 € 
 
Holzverkauf: 
 
Bei Holzverkäufen wird eine Vermittlungsgebühr von 3,5% vom Warenwert netto frei Waldweg 
durch die FBG Duderstadt-Herzberg erhoben.  
 
Forstpflanzenvermittlung: 
 
Bei Kulturbegründungen wird  für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung und Koordinierung 
der Maßnahme eine Vermittlungsgebühr von  10% des Netto-Pflanzenpreises durch die FBG 
Duderstadt-Herzberg erhoben. 
 
Alle Gebühren zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (z.Zt. 19%) 
 
Für die Verleihung von Maschinen und Geräten werden Gebühren bis zur Höhe des 
Selbstkostenpreises erhoben. 
 

 


